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Basis Nutzungsvereinbarung:
- Grundsatzerlass HMdF vom 
13.10.2016

- Abstimmung Forderungen 
Folgejahr

- Abstimmung Planung
- Nebenkostenabrechnung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
In Hessen ist das MVM seit Gründung des Hessischen Immobilienmanagements im Jahr 2001 (hierbei handelt es sich um einen der beiden Vorgängerbetriebe des LBIH) zur Bewirtschaftung der Flächen im Einsatz. Zwischenzeitlich wurden einige Nachbesserungen vorgenommen, die Grundstruktur ist jedoch bis heute gleich geblieben:Der LBIH ist zentraler Vermieter, die Dienststellen nehmen die Mieterposition ein. Mietzahlungen sind fest vereinbartBei Fremdanmietungen geben wird die Mietkosten des gewerblichen Vermieters 1:1 weiter, bei landeseigenen Liegenschaften erheben wir keine kostendeckenden Mieten – vielmehr werden diese mit dem HMdF ausgehandelt und betragen -------- die Nebenkosten werden jährlich abgerechnet. Daneben erheben wir ein Dienstleistungsentgelt für die Leistungen des LBIH, die gewöhnlich nicht vom Vermieter übernommen werden, wie zum Beispiel… in Höhe von …Das MVM war ein Instrument zur Schaffung von Kostentransparenz – dazu ist es dem Grunde nach geeignet – wir kennen die Kosten der fremdangemieteten Liegenschaften. Was wir noch nicht kennen sind die Kosten unserer eigenen Liegenschaften – hier wollen wir künftig eine Kostenmiete ermitteln – sozusagen als Schattenpreis – und Grundlage für die Verhandlungen mit den Ressorts zur Anpassung der Mietzahlungen. Auch das Dienstleistungsentgelt hat Lücken – einige Leistungen finanzieren wir außerhalb des MVMKündigungen sind bei landeseigenen Liegenschaften grundsätzlich nur zum Jahresende mit einer Frist von 12 Monaten möglich – bei Fremdanmietungen grundsätzlich nur zum Ende der Vertragslaufzeit des Mietvertrages. 



Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

Hessisches Klimagesetz:
Reduzierung der Netto-
Bürofläche um 30% 

GA Bau: „Die Bedarfsanmeldung wird vom 
LBIH in enger Abstimmung mit dem Nutzer 
nach Muster 13 aufgestellt. Die Umsetzung 
moderner Bürokonzepte ist zu prüfen, dies 
ist zu dokumentieren.“

Beratung der Ressorts durch
den Landesbeauftragten für 
die Wirtschaftlichkeit in der 
Verwaltung.

IMAG 
Bericht zur Umsetzung 
Moderner Bürowelten in den 
Hessischen Landesverwaltung 
& Beschluss des 
Kabinettausschuss Demografie

Landesweite Initiativen zur Reduzierung von Büroflächen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Was haben wir konkret auf den Weg gebracht? Hessisches Klimagesetz sieht eine Flächeneinsparung von 30 % vorIMAGIm hessischen Koalitionsvertrag ist die Modernisierung der Landesliegenschaften bereits vorgesehen. Die soll einhergehen mit der Gestaltung eines modernen Arbeitsumfeldes. In 2022 gründete sich eine interministerielle Arbeitsgruppe zur Erarbeitung der landesweiten und resssortübergreifenden Leitlinien.Êine 80%ige Desk-Sharing-Rate vorgesehen, die Möglichkeit des mobilen Arbeitens von bis zu 50% ist bereits umgesetzt..Êine 80%ige Desk-Sharing-Rate vorgesehen, die Möglichkeit des mobilen Arbeitens von bis zu 50% Verbesserung und Standardisierung der technischen Ausstattung (WLan in allen Dienststellen / Laptops oder Tablets)Beratung der Ressorts durch den Landesbeauftragten für die Wirtschaftlichkeit in der VerwaltungAuftaktgespräch mit dem Staatssekretär der Finazen und dem Landesbetrieb Bau und Immobilen 
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Tabelle1

				Verkauf

		1. Quartal		1

		2. Quartal		1

		3. Quartal		1

		4. Quartal		1
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Was machen wir?

frühzeitige Ein-
bindung bei der 
Bedarfsmeldung
Plausibilisierung 

der Flächen-
bedarfe

Unterstützung
im Changeprozess

Benennung von 
Referenzobjekten

Fachliche 
Beratung zu 

Raumakustik, 
Raumklima,
IT- und Möbel 
Ausstattung

Bewertung nach 
den 

Bestimmungen 
des 

Arbeitsschutzes

Organisation der
Interims-

unterbringung
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